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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §271

VwGG §38

Rechtssatz

§ 271 BAO regelt die Aussetzung der Entscheidung im Abgabenverfahren. Durch die Erlassung der Aussetzung erlischt

nicht nur die Entscheidungsp icht über die Beschwerde, sondern auch das Recht, über sie zu entscheiden (vgl. etwa

die in Ritz, Kommentar zu BAO6 unter Rz. 22 wiedergegebene Rechtsprechung).
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